
 
 
 

Graz, 9.3.2007 
GZ Präs. 11245/2003-20         Mag. Ri/Hof 
Bevollmächtigung von Bediensteten  
zur Vertretung der Stadt Graz in                                                  BerichterstatterIn: 
Vollstreckungssachen                                                              
         ........................................ 
 
 

B e r i c h t  
an den 

G e m e i n d e r a t  
 
 
Auf Grund einer Organisationsänderung werden künftig die Exekutionen nicht mehr 
zentral über die Abteilung für Gemeindeabgaben/Exekutionsreferat, sondern über 
den elektronischen Rechtsverkehr dezentral über die jeweils zuständigen Abtei-
lungen abgewickelt. 
 
Die Leitung der Abteilung für Gemeindeabgaben hat nunmehr beantragt, nach-
stehend angeführten Bediensteten, die in Vollstreckungsangelegenheiten über den 
elektronischen Rechtsverkehr tätig werden, die Vollmacht zur Vertretung der Stadt 
Graz vor sämtlichen Bezirksgerichten Österreichs zu erteilen: 
 
Stefan Peserl, Abteilung für Gemeindeabgaben 
Anna Pölzl, Abteilung für Gemeindeabgaben 
Sonja Punkenhofer, Amt für Jugend und Familie 
Silvia Potocnik-Neubauer, Amt für Jugend und Familie 
Markus Goriupp, Straßenamt – Parkraumbewirtschaft 
Beatrix Seidl, Bau- und Anlagenbehörde 
 
Gemäß § 45 Abs 2 Z 4 des Statutes der Landeshauptstadt Graz ist die Bestellung 
von Bevollmächtigten dem Gemeinderat vorbehalten, wobei die Vorberatung gemäß 
§ 61 Abs 1 leg cit dem Stadtsenat obliegt. 
 
Der Stadtsenat stellt daher den  
 

A n t r a g , 
 
der Gemeinderat wolle gemäß § 45 Abs 2 Z 4 des Statutes der Landeshauptstadt 
Graz beschließen: 



 2

 
Die Bediensteten der Stadt Graz 
 
Stefan Peserl, Abteilung für Gemeindeabgaben 
Anna Pölzl, Abteilung für Gemeindeabgaben 
Sonja Punkenhofer, Amt für Jugend und Familie 
Silvia Potocnik-Neubauer, Amt für Jugend und Familie 
Markus Goriupp, Straßenamt – Parkraumbewirtschaft 
Beatrix Seidl, Bau- und Anlagenbehörde 
 
werden bevollmächtigt, die Stadt Graz vor sämtlichen Bezirksgerichten der Republik 
Österreich in Vollstreckungssachen zu vertreten. 
 
 
Der Bearbeiter:                                                              Die Abteilungsvorständin:  
 
 
 

Der Bürgermeister: 
 

 
Gesehen! 

Der Magistratsdirektor: 
 

Angenommen in der Sitzung 
des Stadtsenates am ........................ 
Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


